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Die Steirische Behindertenhilfe
Moderation. Mag. Michael Chalupka 
Evangelische Diakonie

Mag. Michael Chalupka
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie bitten Ihre Plätze einzunehmen und möchte Sie beim Nationalen Informationstag mit dem Thema „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - Chancen, Verpflichtungen, Alibi“, recht herzlich begrüßen. Wir haben zwar den letzten Novembertag, sind aber schon mitten im Advent. Ein Adventlied heißt: „Macht auf die Türen, die Tore breit.“ Für Menschen mit Behinderungen ist dies im Alltag nicht immer gegeben, denn oft sind Türen verschlossen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Tore des Parlaments heute weit offen stehen. Mein Name ist Mag. Michael Chalupka und ich bin Vorsitzender eines Mitveranstalters, dem Österreichischen Komitees für soziale Arbeit. 
Jene Person, die dafür verantwortlich ist, dass die Tore des Parlaments heute weit offen sind, ist die Präsidentin des Nationalrates, Frau Mag.a Barbara Prammer. Ich darf Sie um die Eröffnung bitten.
NR-Präsidentin Mag.a Barbara Prammer

Vielen Dank, Herr Mag. Chalupka, ich darf Sie hiermit auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass diese gemeinsame Veranstaltung zustande kam. Es sind gleich drei agierende Organisationen heute hier versammelt: Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, das ÖKSA (Österreichische Komitee für soziale Arbeit) und das Parlament. Ich glaube, dass es heute ein interessanter Tag wird für alle, die gekommen sind. Ich freue mich darüber, dass das Interesse ein derartig großes ist. Heute Vormittag werden sehr interessante Referate zu einem Thema zu hören sein, das in Österreich noch nicht zur Gänze umgesetzt ist, nämlich die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ich darf eingangs einige unter Ihnen auch namentlich begrüßen. Ich begrüße den derzeitigen Behindertenanwalt und den früheren Vizekanzler, Mag. Herbert Haupt, ganz herzlich. Ich begrüße den Präsidenten der ÖAR, Herrn Dr. Klaus Voget, sehr herzlich. Heute am Vormittag werden auch noch Frau Mag.a Marianne Schulze und Herr Mag. Wolfmayr sprechen. Ich darf Sie an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen. Fast übersehen hätte ich, denjenigen der nach mir spricht, nämlich den Sektionschef Mag. Manfred Pallinger aus dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich begrüße alle aktiven und ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat und zum Bundesrat. Es sind auch die Behindertensprecher und Behindertensprecherinnen gekommen, auch Ihnen ein herzliches Willkommen im eigenen Haus. Vor allen Dingen begrüße ich natürlich Sie, meine Damen und Herren, die einerseits unmittelbar als Zielgruppe dieser Veranstaltung gelten, aber natürlich auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden großen Organisationen. 

Lassen Sie mich eingangs ein wenig über die Konvention und über die Rechte von Menschen mit Behinderungen reden. Die Konvention sagt, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar sind, dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss. Ein weiterer wichtiger Punkt aus der Konvention lautet, dass Behinderung entsteht, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen auf einstellungs- und umweltbedingte Barrieren stoßen, die sie an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hindern. Also man kann sagen, die Konvention beinhaltet all das, was die Lebensbereiche aller Menschen betrifft auch und ganz besonders natürlich die der Menschen mit Beeinträchtigungen. Das beginnt beim Wohnen, betrifft die Bildung, die Arbeit und viele andere Bereiche mehr. Am 30. März 2007 hat die Österreichische Bundesregierung die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterzeichnet und diese später auch ratifiziert. In Österreich trat die Konvention am 26. Oktober 2008 in Kraft. Das ist ein gutes Datum, denn wir haben es immerhin geschafft, die Konvention am Nationalfeiertag in Geltung zu bringen. 

Viele Regelungen der Konvention sind in Österreich noch nicht umgesetzt. Viele Gesetze brauchen noch eine Anpassung und daher bin ich auch sehr froh, dass der Herr Sektionschef da ist, der darauf sicher im Detail eingehen wird. Der heutige Tag dient dazu, genau auszuleuchten, wo überall in Österreich es notwendig ist, anzupassen und zu verändern. Ich möchte einige wenige Punkte herausstreichen. 

Zum Beispiel gibt es derzeit noch kein Recht auf den Besuch von weiterführenden und höheren Schulen. Derzeit ist der Rechtsanspruch auf eine neunjährige Ausbildungszeit beschränkt. Dass vieles in Österreich ermöglicht wird, ist schon gut, aber der Rechtsanspruch als solcher fehlt. Ich glaube, das zeigt auch schon deutlich die Notwendigkeit, dass wir uns mit der Konvention im Detail ausführlich zu beschäftigen haben. 

Recht auf gleichberechtigten Zugang für Leistungen in der Altersvorsorge ist ebenfalls ein Punkt der ganz besonders herausfordernd ist. Zum Beispiel sind viele Menschen in Tageswerkstätten in Beschäftigungstherapie und erhalten Taschengeld. Das ist eine Sache, die in erster Linie die Länder betrifft, natürlich ist es eine große Herausforderung darüber in nähere Verhandlungen einzutreten. 

Das Recht auf freie Wahl des Lebensmittelpunktes ist ebenfalls eine wichtige Angelegenheit. Auch diesbezüglich sieht man wie notwendig es ist, dass man hier auf allen Ebenen diskutiert - also auf Bundesebene, auf Landesebene und schließlich Gemeindeebene. Recht auf freie Wahl des Lebensmittelpunktes heißt natürlich auch, dass sich alle beteiligen müssen, auch die Gemeinden, auch die Länder, denn sonst würde dieses Recht totes Recht bleiben. 

Dass die Anliegen von Menschen mit Behinderungen eine sogenannte Querschnittsmaterie sind, habe ich schon aufgezeigt - von Bildung, Kultur und bis zum Sport und bei der Arbeit, aber auch hier im Parlament. Wir machen auch de facto nichts anderes mehr, als bei unseren vielen Baumaßnahmen, die wir immer wieder zu setzen haben, die Barrierefreiheit im Parlament zu verbessern. Das ist in einem derartig alten Gebäude wirklich eine Herausforderung, weil dieses Haus nicht unter diesem Gesichtspunkt gebaut wurde. Wir machen Schritte nach vorne und ich verrate kein Geheimnis: Es steht ein großer Umbau bevor und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit und steht bei den Planungen im Mittelpunkt, dass die Barrierefreiheit gegeben sein muss. Momentan sind wir an einen Punkt angelangt, an dem noch offen ist, ob wir das gesamte Haus komplett restaurieren, sanieren und damit barrierefrei gestalten. Ich gehe davon aus, dass wir in wenigen Wochen zu einer endgültigen Entscheidung kommen werden. Beim Umbau des Nationalratssitzungssaals haben wir auf die Barrierefreiheit besonders geachtet. Wir haben auch Gespräche mit den Behindertensprechern und Behindertensprecherinnen geführt, aber auch mit den einzelnen Organisationen Kontakt gehabt. Es ist tatsächlich so, dass derzeit ein Klubobmann oder eine Klubobfrau eines Klubs auf den entsprechenden Platz, der auch eine Hierarchie signalisiert, zum Beispiel mit einem Rollstuhl, nicht kommen könnte. Es wäre auch mit großen Schwierigkeiten verbunden, auf den Nationalratspräsidenten-Sessel zu gelangen. Ganz zu schweigen von den Besuchern und Besucherinnen, denn die Besuchergalerie, die sich oben befindet, ist nicht barrierefrei, dorthin zu gelangen ist wirklich ein Hürdenlauf. Das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich habe mich immer auch klar dazu bekannt, dass wir auf keinen Fall an der falschen Stelle sparen dürfen. Es ist ein Grundprinzip der Österreichischen Demokratie, dass das Österreichische Parlament sukzessive und hoffentlich so rasch wie möglich, durchgehend barrierefrei werden muss. Eine große Herausforderung ist die Lösung der Probleme gehörloser Menschen. Wir haben die Gebärdensprache eingeführt und ich freue mich sehr darüber. Wir haben am vergangenen Freitag bekanntgegeben, dass wir bereits am 10. Dezember, mit der nächsten regulären Nationalratssitzung, beginnen werden, den ORF mit der Untertitelung zu beauftragen. Das ist ein riesengroßes Projekt und eine große Herausforderung. Wir trauen uns als erstes Land weltweit darüber, Plenarsitzungen zu untertiteln, die live übertragen werden. Wir werden eine gewisse Eingangsphase brauchen, bis das alles klappt. Ich bin davon überzeugt davon, dass das enorm wichtig sein wird. Wir wissen, dass es ungefähr 500.000 Menschen österreichweit gibt, die gehörbeeinträchtigt sind, damit können wir einer halben Million Menschen endlich ermöglichen, was sie eigentlich längst an Möglichkeiten hätten haben müssen, nämlich die aktive Teilnahme am politischen Leben - gerade auch bei live Übertragungen von Nationalratssitzungen. Ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass unsere Homepage sukzessive barrierefrei wird. Damit haben wir viele Schritte nach vorne gesetzt, es fehlen aber noch viele. Ich gestehe ehrlich, dass wir noch lange nicht perfekt sind. Die Homepage des Parlaments wird gerade neu entwickelt und neu aufgesetzt und wird wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres fertig werden. Es ist uns immer wichtig auf die Expertise der Betroffenen zurückgreifen zu können.

Vielleicht noch kurz etwas in eigener Sache, wir bieten mittlerweile spezielle Führungen für alle Gruppen an. Egal ob sie hörbeeinträchtigt sind, ob sie blind sind, sehbehindert und ob sie andere Bedürfnisse haben bei der Vermittlung, wie das Parlament funktioniert. Wir sind auf alle Personengruppen mittlerweile gut vorbereitet und ich bewundere immer wieder unser Team, das die Führungen durch das Haus macht, weil es wirklich vielen Menschen einen guten Einblick in die Geschehnisse des Hauses gibt. 

Zurück zur heutigen Veranstaltung. Ich bin überzeugt davon, dass Sie heute viele Erkenntnisse neu diskutieren, akkordieren und koordinieren können. Und vielleicht auch noch eines, das Ihnen allen sehr wichtig ist und wozu es mehr als nur eine Absichtserklärung braucht. Wir reden immer von Integration - ich glaube die Integration sollte überwunden werden in Richtung Inklusion, also der Teilnahme aller Menschen am öffentlichen Leben in allen Bereichen, die keine Besonderheit als solches mehr braucht, sondern Selbstverständlichkeit. In diesem Sinne alles Gute und einen spannenden Tag hier im Parlament. Ich hoffe, dass gerade auch Sie aus den Organisationen immer wieder einmal die Gelegenheit nutzen, in das Parlament zu kommen. Durchaus auch mit Leuten mit denen sie arbeiten, um Ihnen das Parlament näher zu bringen. Vielen Dank und alles Gute.
Mag. Michael Chalupka
Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für die Einführung in das Thema und für Ihr Engagement, das Parlament barrierefrei zu machen und auch noch einmal dafür, dass Sie uns alle hierher eingeladen haben. 
Herr Sektionschef Mag. Pallinger ist schon öfter genannt worden. Er ist verantwortlich für Pflege, Behinderung und Sozialhilfe der Sektion IV im Sozialministerium.
Mag. Manfred Pallinger
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen die besten Grüße vom Herrn Bundesminister Hundstorfer übermitteln. 

Am 3. Mai 2008 ist die UN-Konvention in Kraft getreten. Das war 60 Jahre nach der Verabschiedung der allgemeinen Deklaration über die Menschenrechte. Diese Deklaration, die sich erstmals ausschließlich auf Menschen mit Behinderung bezieht, gibt ein Bekenntnis über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ab. Wie schon von der Frau Präsidentin erwähnt, hat Österreich am 26. Oktober 2008 als einer der ersten Staaten die UN-Konvention ratifiziert und wenn wir heute auf der Homepage der UNO nachschauen, so sieht man, dass bereits 64 Staaten diese Konvention und 47 Staaten das Zusatzprotokoll ratifiziert haben. Ich denke, dass das ein sehr großer Erfolg ist. 650 Millionen Menschen verbinden große Hoffnungen mit dieser Konvention, wie wir heute schon gehört haben, gerade im Hinblick auf Inklusion, auf Barrierefreiheit und auf gleiche Menschenrechte.

Gestatten Sie mir am Beginn einen kurzen Rückblick auf die Situation in Österreich. So ist es in den 90er Jahren gelungen, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, von der Fürsorge hin zu einer Behindertenpolitik mit Rechtsanspruch.

Als Eckpunkte möchte ich das Konzept der Bundesregierung aus dem Jahr 1992, das Pflegegeld und die Konzeption der Pflegevorsorge als Beitrag zu einem selbstständigen Leben aus dem Jahr 1993, ebenso das Diskriminierungsverbot im Artikel 7 der Österreichischen Bundesverfassung 1997, erwähnen. Weiters gab es bewusstseinsbildende Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Jahres für Menschen mit Behinderungen 2003. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Behindertengleichstellungspaket als Umsetzungsmaßnahme der EU-Richtlinie für Gleichbehandlung in Arbeit und Beschäftigung im Jahr 2006, sowie die Behindertenberichte der Österreichischen Bundesregierung, die demnächst auch in einer Leichter-Lesen-Version verfügbar sein werden, ebenso der 2. Behindertenbericht aus 2008.

Wie schon erwähnt, ist das Ergebnis dieser Anstrengung der Paradigmenwechsel. In Österreich sind behinderte Menschen heute nicht mehr als bloße EmpfängerInnen von sozialen und von Fürsorgeleistungen zu sehen, sondern als aktive TeilnehmerInnen der Gesellschaft. Dieser rechtsbezogene Ansatz wurde wesentlich durch das Behindertengleichstellungspaket im Jahr 2006 vorangetrieben. Österreich hat damals nicht nur, wie von der EU-Richtlinie vorgesehen, den Bereich der Arbeitsmarktpolitik umgesetzt, sondern ist weit darüber hinaus gegangen, weil die Integration von Menschen mit Behinderungen in allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens notwendig ist. Es geht aber nicht nur darum, Integration am Arbeitsmarkt fortzusetzen, sondern auch die entsprechenden Barrieren in der Umwelt abzubauen. Es geht hier nicht nur um die räumlichen Barrieren, sondern vor allem auch um Barrieren in mentaler Hinsicht, die einer vollen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im gesellschaftlichen Leben entgegenstehen. Um diese Situation zu verbessern, hat Österreich unter anderem in Umsetzung des Artikels 33 der UN-Konvention, den geforderten unabhängigen Monitoringausschuss, geschaffen. Dieser hat die Überwachung der UN-Konvention zur Aufgabe, dort wo Gesetzgebung und Vollziehung verfassungsmäßig Bundessache ist. Der Herr Bundesminister Hundstorfer hat schon mehrfach die Länder angeschrieben und sie darauf aufmerksam gemacht, dass auch sie in ihrem Gesetzgebungs- und Vollzugsbereich entsprechende gleichartige Regelungen vorzunehmen haben. Wir haben auch schon positive Signale in dieser Richtung erhalten. 

Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Ausschuss ausschließlich aus Mitgliedern der NGO´s besteht. Diese Mitglieder sind stimmberechtigt und werden durch die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation namhaft gemacht. Der Ausschuss soll  erstens dazu beitragen, vermehrt Menschen mit Behinderungen in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Nach dem Motto der UN-Konvention „Nothing about us without us“. Zweitens soll es auch gelingen, das Bewusstsein für Menschenrechte weiter zu stärken. 

Mit Blick über die Grenzen möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch die EU mittlerweile diese UN-Konvention unterzeichnet hat. Ich rechne damit, dass es noch im heurigen Jahr zu einer Ratifizierung kommt, um auch die anderen EU-Staaten vermehrt in die Pflicht zu nehmen. 

Erwähnen möchte ich noch, dass vorgesehen ist, einen Staatenbericht zur Konvention zu erstellen. Dieser Staatenbericht muss bis Ende Oktober 2010 von allen Staaten vorgelegt werden. In Österreich werden diese Arbeiten unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der Einbeziehung der NGO`s demnächst beginnen. Ich gehe davon aus, dass wir darin einiges zu berichten haben werden. Es ist geplant, sowohl positive Beispiele als auch Defizite und Mängel aufzuzeigen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es uns gelungen ist, den Bereich der Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung für die Budgetperiode 2009/2010 durch Umschichtungen mit den gleichen Mitteln wie bisher, weiterzuführen. Es werden ungefähr 180 Millionen Euro sein, die für die Integration von Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Beschäftigungsoffensive zur Verfügung gestellt werden. Dies trotz der, wie Sie alle wissen, sehr schwierigen budgetären Rahmenbedingungen.

Ich möchte auch noch bemerken, dass es einige Arbeitsgruppen gibt, die derzeit im Sozialministerium tätig sind. Es geht in einer Arbeitsgruppe um die Weiterentwicklung des Behinderteneinstellungsrechtes. In einer anderen Arbeitsgruppe darum, mit den Ländern zu verhandeln, welche Möglichkeiten es gibt, um die persönliche Assistenz bundesweit einheitlich zu gestalten. Es geht in einer weiteren Arbeitsgruppe darum, eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung von Menschen mit Behinderungen in Beschäftigungstherapie herbeizuführen.

Ich weiß, man hört es nicht gerne, wenn es so viele Arbeitsgruppen gibt, aber irgendwo muss auch konkret begonnen werden. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr möglichst bald entsprechende Ergebnisse vorlegen können, wobei ich jedoch darauf hinweisen muss, dass das Behindertenrecht,  als Querschnittsmaterie, natürlich immer wieder mit den Ländern abzustimmen ist. Die Erfahrungen, die wir bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung machen, zeigen uns, dass das alles nicht so einfach geht. 

Ich möchte abschließend zusammenfassen und noch erwähnen, dass es auch eine Leichter-Lesen-Version der UN-Konvention geben wird. Wir haben auch eine Evaluierung des Behindertengleichstellungsrechtes vor, wobei auch das Schlichtungsverfahren und die Verbandsklage im Fokus stehen werden. Weiters möchte ich noch auf die mögliche Erweiterung von Rechtsschutzinstrumenten und die Weiterentwicklung der Institution der Behindertenanwaltschaft hinweisen.

Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich nun zum Schluss kommen. Die UN-Konvention ist ein wichtiges Dokument, dass es gilt mit Leben zu erfüllen. Ich lade Sie dazu ein, gemeinsam mit dem Sozialministerium, den - wie ich meine - in letzter Zeit erfolgreich geführten Dialog fortzusetzen und an der Weiterentwicklung der Einbeziehung der Zivilgesellschaft mitzuarbeiten. Ich darf Ihnen für heute einen spannenden Tag wünschen und neue Erkenntnisse. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Mag. Michael Chalupka
Herzlichen Dank Herr Sektionschef, Dank für die herzliche Grüße des Bundesministers für Soziales. Ich bin gewiss, dass Sie ihm von den Ergebnissen dieses Tages berichten werden. 
Ich darf nun Herrn Dr. Klaus Voget um sein Grußwort bitten, Präsident der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Die ÖAR ist einer der Veranstalter dieses Tages. 
Dr. Klaus Voget
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass diese Veranstaltung hier im Parlament stattfinden kann, denn ich glaube doch, dass das Parlament einer der wesentlichen Ansprechpartner für die Umsetzung der UN-Konvention sein wird. Wenngleich es schon richtig ist, dass natürlich auch noch andere Gebietskörperschaften wie Länder und Gemeinden bei der Umsetzung eine wesentliche Rolle spielen. Ich möchte jetzt nicht auf den Inhalt der Konvention näher eingehen, das wurde bereits im Vorfeld gemacht und wird wahrscheinlich auch im Anschluss noch sehr detailliert vorgenommen werden.
Dennoch einen Satz zur UN-Konvention. Das ist ein ganz wesentliches Werkzeug, was die Arbeit der Behindertenorganisationen und was die Arbeit der behinderten Menschen in Hinkunft anbelangt. Es ist ein dickes Paket aus Papier und ich hoffe, dass es nicht nur ein dickes Paket aus Papier bleiben wird. Wir haben in der Vergangenheit des öfteren erlebt, dass wir große Werke auf dem Papier gesehen haben, aber in der Realität vieles unrealisiert geblieben ist. Diese Veranstaltung soll auch dazu dienen, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen und das, was uns ganz besonders unter den Nägeln brennt, herausarbeiten. Wir sollten uns daran orientieren, ob diese Defizite auch mit den Intentionen der UN-Konvention übereinstimmen, um dann laut und deutlich unsere Stimme zu erheben und zu sagen, dieses Manko oder dieses Defizit muss beseitigt werden. Es ist bekannt, dass wir durchaus geduldig sind und in der Vergangenheit immer auch geduldig gewesen sind. Dennoch zeichnet uns eine gewisse Beharrlichkeit aus, wenn es darum geht, mit Geduld Dinge umzusetzen, die uns wichtig sind. Ich glaube, dass die UN-Konvention ein Werkzeug ist, mit dem wir jetzt noch schneller voran kommen können. Das geht aber nur, wenn wir gemeinsam unsere Ziele artikulieren und wenn unsere Partner auf der politischen Ebene akzeptieren, dass eine Gesetzesmaterie da ist, die es gilt auch umzusetzen. Deswegen wünsche ich mir, dass dieser heutige Tag von Ihnen allen mit großem Engagement und großem Interesse mitgetragen wird. Wir scheuen uns nicht, aus Gründen, die vielleicht mit budgetären Nöten zu tun haben, manche unserer Wünsche und Zielvorstellungen gar nicht zu artikulieren oder zu formulieren. Nein, andere Gruppen in der Gesellschaft formulieren auch, warum sollten wir nicht genauso vorgehen wie viele andere auch. Ich wünsche mir, dass es ein erfolgreicher Tag wird. Ich wünsche mir, dass die Ergebnisse, die hier und heute erarbeitet werden, relativ rasch auch in der Realität umgesetzt werden können. Vielen Dank.
Mag. Michael Chalupka
Herzlichen Dank, Herr Präsident Dr. Klaus Voget. In der UN-Konvention in der vorläufigen Leichter Lesenfassung steht, alle Menschen haben Menschenrechte. Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen überall auf dieser Welt. Deshalb hat die UNO einen Vertrag geschrieben, den viele Länder auf der Welt unterschreiben sollen. Diese Länder müssen dann den Vertrag einhalten. Und weiter heißt es, behinderte Menschen sind wichtig und sie sollen ernst genommen werden. Sie sollen überall mitreden können, wie alle anderen Menschen auch. Wir freuen uns, dass heute so viele Menschen mitreden möchten und auch die Gelegenheit dazu haben. Es hat einen großen Andrang gegeben zu dieser Veranstaltung. Das zeigt, wie wichtig die UN-Konvention ist und wie wichtig sie genommen wird, welche Möglichkeiten aus dieser Konvention erwachsen. Wir haben gehört, Österreich hat als eines der ersten Länder die Konvention unterschrieben und ratifiziert. Wie die genaue Umsetzung der Konvention in Österreich aussieht, das hören wir jetzt von Mag. Marianne Schulze, die diese Konvention mitverhandelt hat und die eine der Expertinnen für Menschenrecht in diesem Bereich ist. Sie wird uns einführen in die UN-Konvention und die Umsetzung auf Bundesebene in Österreich. 
Herzlich willkommen Mag.a Marianne Schulze
Mag.a Marianne Schulze
Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Freude und auch eine Ehre, heute hier im Parlament zu Ihnen sprechen zu dürfen und Ihnen ein wenig näher bringen zu dürfen, wie es um die Chancen von Menschen mit Behinderungen steht, wenn man die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen implementiert. 

Zunächst einmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Einladung der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und des Österreichischen Komitees für soziale Arbeit, die mich gebeten haben heute hier zu sprechen. Ich darf auch sehr herzlich dem Parlament, namentlich Frau Präsidentin, Mag.a Barbara Prammer danken für die Möglichkeit hier im Parlament, im Epizentrum der Demokratie in Österreich, über die Notwendigkeit soziale Barrieren abzubauen zu sprechen. 

Ich habe mir vorgenommen, 30 bis 40 Minuten eine Einführung darüber zu geben, was in dieser Konvention steht. Nicht nur im Hinblick auf die Frage, was steht hier drinnen für Menschen mit Behinderungen, sondern ganz besonders auch im Hinblick darauf, was steht hier drinnen für die österreichische Gesellschaft. Diese Konvention ist für Menschen mit Behinderungen geschrieben. Sie erinnert uns daran, was wir alles tun müssen, um sicherzustellen, dass es Barrierefreiheit gibt. Aber darüber hinaus ist sie ein ganz wichtiges Signal dafür, dass Menschenrechte für alle Menschen umgesetzt werden müssen. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir an der Umsetzung von Menschenrechten in Österreich sehr viel arbeiten können in allen Bereichen. Nicht nur, weil es die Kultur des Landes es erfordert, sondern einfach, weil das eine Grundforderung von Menschenrechten ist. Menschenrechte sind ein ständiger Prozess, sie weiterzuentwickeln, an ihrer Umsetzung zu arbeiten ist eine Forderung, für die wir alle eintreten müssen. Eine Forderung, die wir alle gemeinsam mit dem Parlament, der Bundesregierung, einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden und Unternehmer und Unternehmerinnen sowie den Medien eintreten sollen und müssen. 

Zunächst einmal möchte ich versuchen die gemeinsame Basis ein wenig anzudiskutieren. Was sind Menschenrechte und warum geht das uns alle etwas an? Weiters möchte ich über den bereits mehrfach erwähnten Paradigmenwechsel sprechen. Jenen, bei dem Menschen mit Behinderungen nicht Objekte sind, die Unterstützung brauchen, weil sie sich sonst nicht helfen können. Sondern darüber sprechen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte, selbstverständliche PartnerInnen in der Gesellschaft sein müssen und wie das zu geschehen hat. Weiters möchte ich ganz konkret versuchen, auf einige der Menschenrechte in der Konvention einzugehen. Wie Sie schon gehört haben, die Konvention umschreibt alle Menschenrechte als barrierefreie und inklusive Menschenrechte. Ich möchte darauf eingehen, wie denn diese Barrierefreiheit und diese Inklusion auszusehen hat. Zunächst einmal möchte ich zurück kommen zu jenem grundlegenden Dokument, in dem steht, dass alle Menschen gleich sind. Das ist die Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948. Ich habe den ersten Satz auf meiner ersten Folie aufgeschrieben. Hier steht: „alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren“. Das ist der Auftaktsatz des Artikels 1 der Menschenrechtserklärung. Warum brauchen wir Menschenrechte? Als es 1948 zum Abschluss der allgemeinen Erklärung für Menschenrechte kam, lag hinter der Welt einer der grauenhaftesten Kriege, den die Welt jemals gesehen hat und den wir heute noch versuchen in Bewusstsein zu halten; der Nationalsozialismus und der damit verbundene 2. Weltkrieg. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte war das Grundbekenntnis aller Staaten, die damals in der UNO-Generalversammlung Mitglied waren. Es gab damals nur 48 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und für die Anerkennung des Individuums, als jemand der Rechte hat gegenüber der Gemeinschaft insbesondere gegenüber dem Staat. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte formuliert diese Rechte einzeln für jeden Lebensbereich, nicht nur für die bekannten Bereiche wie z.B.: das Recht auf ein faires Verfahren. Wenn man in einem Gerichtsprozess drinnen ist, hat man bestimmte Rechte als Angeklagte oder als Zeugin. Nicht nur für den sehr bekannten Bereich Meinungsfreiheit, dass wir in einer Demokratie das sagen dürfen, was uns bewegt. Sondern darüber hinaus in allen Bereichen wie z.B.: das wir das Recht auf Gesundheitsvorsorgung als Menschenrecht haben. Das wir das Recht haben einen Arzt aufzusuchen, und das uns dieser Unterstützung gewähren muss. Dass wir das Recht haben uns adäquat zu ernähren. Viele Menschen, gerade auch in Europa, nehmen das für selbstverständlich, dass es das Recht auf Nahrung als Menschenrecht gibt. Wir sprechen gar nicht darüber in einem Bezug auf ein Menschenrecht. All das und noch sehr viel mehr sagt dieses Dokument aus dem Jahr 1948, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wenn es Ihnen zu mühsam ist, die Konvention durchzulesen, die bekanntermaßen 50 Artikel hat, dann lesen Sie stattdessen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch, denn die ist viel kürzer. Die 25 wichtigsten Artikel sind, glaube ich, auf fast allen Formaten in insgesamt 2 ½ Seiten zusammengefasst. Denken Sie sich dazu, die Dimensionen der Barrierefreiheit und der Inklusion, die ich gleich ein wenig näher ausführen werde. 

Das Problem mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist ein bisschen das, was alle Menschenrechte haben. Menschen mit Behinderungen kommen darin nicht vor. Wenn wir uns, die Menschenrechtsverpflichtungen anschauen, die Österreich in den letzten Jahren eingegangen ist, darunter würde ich als moralisches Dokument die allgemeine Erklärung für Menschenrechte hinein nehmen. 

Als 2. Folie finden Sie die Verfassung und die Gesetze und dann die internationalen Verpflichtungen, darunter habe ich die Frage gestellt, wo sind Menschen mit Behinderungen? Wenn wir uns die allgemeine Erklärung der Menschenrechte anschauen, da ist keine Erwähnung von Menschen mit Behinderungen. Obwohl die allgemeine Erklärung eine Klausel hat, wer aller nicht diskriminiert werden darf, steht in dieser Klausel nichts über Beeinträchtigung oder über Behinderungen drinnen. Wenn wir uns die Verfassung in der Zwischenzeit anschauen, finden wir dort im Artikel 7 eine Erklärung für Menschen mit Behinderungen. Aber wir können nicht behaupten, dass die österreichische Verfassung auf der Grundlage von Barrierefreiheit und Inklusion steht. Ähnliches gilt für die Gesetze. Auch sie haben nicht die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Grundlage und haben Barrierefreiheit nicht als ein durchgehendes Prinzip. Weiters haben wir die internationalen Verpflichtungen, die Österreich eingegangen ist. Jene Menschenrechtsdokumente, die seit Beschluss der allgemeinen Erklärung für Menschenrechte von der Staatengemeinschaft verabschiedet geworden sind. Sie kennen vielleicht die Kinderrechtskonvention, deren Umsetzung gerade in Österreich diskutiert worden ist. Sie kennen vielleicht die Frauenrechtskonvention, die immer wieder Thema ist. Sie haben auch vielleicht schon gehört, dass es eine Konvention gegen Folter gibt. All diese Dokumente haben eigentlich keinen Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Einzig die Kinderrechtskonvention hat einen Artikel zur Frage von Kindern mit Behinderungen. Aber diese Bestimmung hat sich in den letzten 20 Jahren, der Konvention als nicht ausreichend erwiesen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen inkludiert werden. 

Es stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum werden Menschen mit Behinderungen in all diesen wichtigen Dokumenten, die auch so viel Schönes sagen über die Rechte von Menschen, nicht erwähnt? 

Menschen mit Behinderungen werden übersehen. Menschen mit Behinderungen sind nicht sichtbar. Menschen mit Behinderungen werden vielfach als Objekte gesehen, denen man Unterstützung zukommen lassen muss. Die man ein bisschen unterstützen muss, aber denen man nicht jenen Platz in der Gesellschaft und in der politischen Mitte ermöglicht, der Ihnen zusteht, weil sie Menschen sind und weil sie Menschen mit Menschenrechten sind. Um dieses Problem ein wenig zu überkommen, gibt es also jetzt die Menschenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es ist schon erwähnt worden, Österreich hat sehr früh diese Konvention unterschrieben. Österreich hat auch sehr schnell ratifiziert. Die Ratifikation ist der Prozess mit dem ein internationales Dokument in einem Land wie z.B.: Österreich Anwendung findet. Dieser Prozess in Österreich erfolgt durch einen Beschluss des Parlaments. Damit ist dann das Dokument ratifiziert. 

Ich darf mir einen kleinen Exkurs erlauben zur Rolle der Europäischen Union. Es gibt seit Donnerstagnachmittag eine Presseerklärung, wonach die Europäische Gemeinschaft, also der Verband 27 Mitgliedsstaaten als eigener juristischer Körper die Konvention ratifiziert hat. Das ist im Prozess, aber das ist noch nicht passiert. Die Ratifikation, über die Herr Sektionschef Pallinger gesprochen hat, soll noch vor Ende des Jahres erfolgen, aber sie ist noch nicht erfolgt. Es gibt da eine Presseerklärung, die das ein bisschen falsch darstellt. 

Nun also der Focus auf das soziale Modell, das in dieser Konvention dargestellt wird und beschrieben wird, und das umzusetzen wir alle aufgefordert sind. Auf dieser Folie habe ich einige Zitate aus der Konvention zusammengetragen. Die Behinderung „entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren.“ Dieses Zitat aus der Konvention, das Frau Nationalratspräsidentin Mag.a Prammer auch schon verwendet hat, legt den Focus auf die sozialen Barrieren, die Menschen mit Behinderungen einschränken in ihrer Möglichkeiten, in der Gesellschaft zu partizipieren. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Menschen nicht behindert sind, sondern dass Menschen behindert werden. Die Konvention legt den Focus auf genau diese Stelle, weil es Stereotypen, Vorurteile und Diskriminierungen sind, die Menschen mit Behinderungen ausschließen. Die Konvention zielt darauf ab, sicherzustellen und klar zu stellen, dass es die sozialen Barrieren sind, dass es die Mechanismen sind, die zu Vorurteilen führen, die wir überwinden müssen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlich gleichberechtigte PartnerInnen in der Gesellschaft sind. Daher der Focus der Konvention auf die Wechselwirkung zwischen der Einstellung des Einzelnen und der Umwelt bzw. der Person mit Behinderungen. Lassen Sie mich ganz kurz die Juristin spielen und auch auf den Schutzbereich dieser Konvention eingehen. Oft wird gefragt, für wen gilt diese Konvention eigentlich? Wer fällt aller unter den Schutz einer Konvention, die da heißt, für Menschen mit Behinderungen, wer ist behindert? Die Konvention, spricht von langfristigen, körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen und geht dann auch einen Schritt weiter von diesen medizinischen Parametern und spricht noch einmal von der Wechselwirkung, die mit verschiedenen Barrieren die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft oft hindern können. Das ist der Artikel 1 der Konvention. Man muss das betonen, weil die Konvention keine abschließende Definition dessen abgibt, was Behinderung ist. Die Konvention umschreibt, wer Menschen mit Behinderungen sind. Sie sagt nicht, eine Person mit Behinderung ist „so und so“ und sagt auch ganz konkret wer das sein soll, sondern sie umschreibt das. Sie lässt offen, dass sich der Begriff von Behinderungen weiterentwickelt. Gleichzeitig stellt die Konvention klar, dass es nicht auf medizinische Parameter auf die psychische Manifestation von Behinderung ankommt, sondern, dass es die Wechselwirkung mit der Gesellschaft und mit der Umwelt ist, die Behinderungen verursacht. Das ist einer der zentralen Aussagen dieser Konvention, dass der Schwerpunkt nicht auf der medizinischen Seite von Behinderungen liegt, sondern der sozialen Komponente und auf der gesellschaftspolitischen Veränderungskomponente sein muss. 

Damit komme ich zur nächsten Folie und zu dem von Frau Nationalratspräsidentin Prammer bereits erwähnten Zweck der Konvention. Die Konvention will sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen in den vollen Genuss aller Menschenrechte kommen. Sie möchte klarstellen, dass die Menschenrechte vor allen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten sind. Das ist ein Satz, den man sich ein bisschen genauer anschauen sollte. Zunächst ist mir wichtig zu betonen, dass in dieser Konvention alle Menschenrechte geschützt werden. Nicht ein paar und nicht einige selektive von denen man meint, dass sie besonders der Barrierefreiheit und der Inklusion bedürfen. Nein, das sind alle Menschenrechte. Es ist das Recht auf Arbeit genauso, wie das Recht auf Bildung. Es ist das Recht an einem Prozess teilzuhaben, genauso wie das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Es ist das Recht seine Meinung zu äußern und die Meinung anderer zu hören. Genauso wie zum aller ersten Mal in einer Menschenrechtskonvention das Recht auf Sport steht. Es hat bis dato noch in keiner Menschenrechtskonvention eine Referenz an Sport als Menschenrecht gegeben. In der Kinderrechtskonvention findet sich das Recht zu Spielen. Aber das Recht auf Sport ist ein Neues. Noch einmal betont, alle Menschenrechte müssen für Menschen mit Behinderungen barrierefrei und inklusiv gestaltet werden. 

Ein anderes Thema in diesem Artikel 1 der Konvention, dass mir wichtig ist, ist dass alle Menschen mit Behinderungen einen Schutz von dieser Konvention haben. Nicht einige wenige, sondern im Zusammenhang mit der von mir bereits erwähnten Nicht-Definition oder Umschreibung von Behinderungen. Sind alle Menschen mit Behinderungen, die des Schutzes dieser Konvention bedürfen von ihr erfasst? Das ist wichtig zu betonen, nicht zu sehr im österreichischen Kontext, sondern im internationalen Kontext. In den Verhandlungen über die Konvention haben z.B.: Russland, China und einige arabische Staaten versucht, den Wirkungsbereich dieser Konvention stark einzuschränken. Wenn Sie darüber nachdenken, Russland, China, das sind große bevölkerungsreiche Länder, wenn der Schutzbereich dieser Konvention besonders weit ist, dann bedeutet die Umsetzung dieser Konvention für diese Staaten eine sehr große Herausforderung. Unter diesem Gesichtspunkt muss man verstehen, dass versucht wurde den Schutzbereich ein wenig hineinzudrängen und zurückzudrängen und deswegen die Betonung darauf, dass der Schutz für alle Menschen mit Behinderungen gilt. Die Republik Österreich hat sich mit der Ratifizierung dieser Konvention verpflichtet, die Menschenrechte von allen Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Zu fördern bedeutet, nichts zu tun, was dieser Konvention entgegensteht. Zu schützen bedeutet, dass der Staat alles tun muss, um aktiv zu fördern, dass die Konvention umgesetzt wird. Die Gewährleistung ist eine für eine Menschenrechtskonvention neue Verpflichtung. Es ist dies die juristisch höchste Verpflichtung sicherzustellen, dass es tatsächlich zu dieser Umsetzung kommt. Das hat eine ganz besondere Bedeutung im Kontext von angemessenen Vorkehrungen. Die Konvention definiert, dass angemessene Vorkehrungen, also die individuelle Adaptierung für Einzelpersonen vom Staat gewährleistet werden und für das Individuum umgesetzt werden muss. Es gibt einige andere Passagen auch in der Konvention, die sich ganz explizit darauf beziehen, dass die Umsetzung der vorgegebenen Rechte gewährleistet werden muss. 

Die Grundprinzipien der Konvention. Es ist für jene unter Ihnen, die andere Konventionen schon ein wenig kennen, vielleicht neu, zu erfahren, dass diese Konvention auch Prinzipien enthält, nach denen die Konventionen umgesetzt werden muss. Diese Prinzipien sind für Menschen in der Behindertenbewegung wenig überraschend, weil es sind dies ihre Grundforderungen, die sie seit Jahren stellen. Da ist zunächst einmal die Forderung nach Inklusion. Wie Frau Präsidentin Prammer schon richtig gesagt hat, wir müssen wegkommen von Integration zu einem Selbstverständnis, dass Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner inkludiert werden in der gesellschaftspolitischen Mitte. Das bedeutet, dass wir uns anschauen müssen, wie steht es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den regulären Arbeitsmarkt? Wie steht es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Bildungseinrichtungen, Kindergarten genauso wie Volksschule, Hauptschule und genauso auch Universität? Inklusion bedeutet aber auch die Inklusion in politische Prozesse. Das Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlich in den politischen Prozessen auf Gemeindeebene, aber natürlich auch auf Bundesebene inkludiert werden. Die Konvention unterstützt dieses Anliegen dadurch, dass sie die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und ihren Vertretungsorganisationen in den Entscheidungsprozessen verpflichtet vorsieht. Artikel 4 der Konvention, der die Verpflichtungen vorschreibt, sagt ganz explizit, Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen müssen involviert werden. Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und das Österreichische Komitee für soziale Arbeit, haben das Recht an Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Das bedeutet für Menschen mit Behinderungen ein Recht, teilzuhaben an politischen Prozessen. Es bedeutet aber auch für sämtliche Entscheidungsträger und auch für das Parlament eine Pflicht, dieses Recht zu erfüllen und Menschen mit Behinderungen regelmäßig einzuladen, um an Entscheidungsprozessen teilzuhaben. 

Barrierefreiheit ist ein anderes Prinzip, dass in der Konvention festgeschrieben ist und das in der Konvention mehrfach Niederschlag findet. Ich möchte betonen, dass Barrierefreiheit mehrere Dimensionen hat. Das geht in den Diskussionen manchmal unter, wenn immer wieder betont wird, dass es um physische Barrieren geht. Das es darum geht, Rampen zu bauen, Stiegen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Parlamentstüren weit genug offen sind für alle. Barrierefreiheit hat 3 andere, ganz besonders wichtige Dimensionen. Zunächst einmal in Reflexion des sozialen Modells, die soziale Barrierefreiheit und um sicherzustellen, dass Barrieren, die Menschen mit Behinderungen ausschließen können und überwunden werden können. Also Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen. Weg davon, Menschen mit Behinderungen nichts zu zutrauen. Weg davon, zu glauben, dass man weiß, dass eine Person mit Behinderungen das nicht kann. Hin dazu, anzuerkennen und zu akzeptieren und zu implementieren, dass Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sind und in der gesellschaftspolitischen Mitte genauso ihre Berechtigung haben wie alle anderen Menschen. 10 % der Bevölkerung haben wahrscheinlich eine Behinderung, möglicherweise sogar mehr. Ist das in den Führungsgremien in Österreich repräsentiert? Barrierefreiheit hat aber auch noch zwei andere ganz wichtige Komponenten. Da ist zunächst die Kommunikation, Frau Isabella Rausch und Herr Bruno, sind so nett und sie unterstützen mich in meiner Kommunikation mit gehörlosen Menschen. Ich bemühe mich um Barrierefreiheit in meiner Präsentation für sehbehinderte Menschen indem ich versuche vorzulesen, was jeweils auf diesen Folien steht. Die Dokumente sind auf CD-Rom erhältlich. Wenn eine Person, die nonverbal ist heute hier währe, würde es eine Assistenz für diese Person geben. Das sind die kommunikativen Dimensionen von Barrierefreiheit, die man auch länger ausführen könnte. Dann gibt es noch die intellektuelle Barrierefreiheit, um die Menschen wie ich sehr ringen, als Juristin ist man Schachtelsätze schon gewöhnt. Indem ich versuche diese Sätze einfach zu bilden und die leichter Lesenversionen nicht nur von den Texten generell zur Verfügung zu stellen, ist das auch eine Dimension von Barrierefreiheit. Aber noch einmal betont, die wichtigste Dimension von Barrierefreiheit in dieser Konvention ist die soziale Dimension. Das, was ich ganz besonders stark betonen möchte, wenn ich auf meiner Betonungsskala noch ein paar Punkte frei habe, das ist Bewusstseinsbildung. Diese Konvention umschreibt in einem sehr langen Artikel, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, auch wenn er eine A4 Seite lang ist Artikel 8 zu Bewusstseinbildung. Was alles passieren muss, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen inkludiert werden können. Nicht für Menschen mit Behinderungen selbst, sondern für die Gesellschaft als Ganzes. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, diese Konvention ist eine Chance für alle. Es ist vor allem für alle eine Chance und für die Gesellschaft anzuerkennen, zu realisieren, was Menschen mit Behinderungen beitragen können, um dieses Land zu einem reicheren Land zu machen. 

Partizipation ist das nächste Prinzip, das ich erwähnen möchte, das in der Konvention vorkommt. Es gibt die Verpflichtung für sämtliche EntscheidungsträgerInnen, Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen zu inkludieren. Es gibt das korrespondierende Recht von Menschen mit Behinderungen und den Vertretungsorganisationen zu partizipieren. Diese Verpflichtung ist neuartig in einer Menschenrechtskonvention und ist ein Spiegelbild des bereits von Herrn Sektionschef Pallinger erwähnten Slogans nach „nothing about us without us“, jene Parole, wonach Menschen mit Behinderungen selbstverständlich partizipieren wollen. Mir ist es auch wichtig zu betonen, dass es das 1. Mal ist, dass eine solche Partizipation verpflichtend vorgesehen wird in einer Menschenrechtskonvention, dass dieses Gut und dieses Recht, dass diese Möglichkeit mit möglichst vielen Menschen geteilt wird. Indem Menschen mit Behinderungen für Menschenrechte eintreten sollen sie bitte auch die Menschenrechtsanliegen von anderen mit bedenken. Jetzt werden sich einige von Ihnen denken, die ist frech, jetzt haben wir endlich einen Text mit dem wir unsere Forderungen stellen können. Jetzt kommt die daher und sagt jetzt sollen wir die einzelnen Menschenrechtsthemen von den anderen auch noch vertreten. Ich möchte diese freche Forderung stellen, weil ich einfach glaube, dass die Fortentwicklungen, die wir in dieser Konvention drinnen haben, Fortentwicklungen von Menschenrechten sind, die auch allen anderen zu Gute kommen müssen. Wenn wir sagen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt sind. Gleichberechtigung bedeutet aus meiner Sicht auch, dass die Forderungen von anderen Menschenrechtsinteressenten übernommen werden und mitgetragen werden. Es geht nur in einem Gleichgewicht, wo gemeinsame Forderungen und andere Forderungen unterstützt werden. 

Als letztes Prinzip habe ich auf der Folie die Selbstbestimmung angeführt. Die Konvention hat eine umfassende wichtige Bestimmung zur Frage, Selbstbestimmung, ein Recht auf selbstbestimmt leben. Der Artikel 19 ist aus meiner Sicht die Grund und Kernforderung dieser Konvention, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die gleiche Möglichkeit haben und die gleichen Rechte haben, ihre Menschenrechte zu verwirklichen. Selbstbestimmung ist,  wenn ich selbst darüber entscheiden kann, was ich machen möchte. Und nur wenn ich selbst bestimmen kann, was in meinem Tagesablauf passiert. Was mit meinem Leben in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Aber auch welche Socken ich heute Früh an ziehen möchte und eben auch nicht. Erst dann kann ich sagen, ich habe ein selbstbestimmtes Leben. Ich sehe Artikel 19 und ich sehe die Forderung nach selbstbestimmt Leben als die zentralste Forderung dieser Konvention. Ich sehe sie auch als die kniffligste in der Umsetzung. Zunächst einmal bedarf es hier einen gravierenden Bewusstseinswandel. Man muss auf das Paradigma dieser Konvention, die Betonung des sozialen Modells in die Gesellschaft zuerst hineingeführt werden, damit man versteht, dass Menschen mit Behinderungen und warum Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt Leben wollen und sollen. Das andere ist ein bisschen ein Problem mit dem Föderalismus in Österreich. Es ist schon erwähnt worden, es gibt eine Teilung zwischen Bund und Ländern, was die Gesetzgebung und die Umsetzung von Gesetzesvorgaben betrifft, und die Umsetzung von persönlicher Assistenz. Also Personen, die einen Menschen mit Behinderungen im Umgang mit der Bewältigung des Alltages behilflich sind und diese unterstützen. Das ist sicher eine Materie, die Bund und Länder gleichermaßen betrifft und deren Umsetzung als umfassende persönliche Assistenz nicht nur als Assistenz am Arbeitsplatz, sondern die Assistenz, die 24 Stunden am Tag, also 7 Tage in der Woche zur Verfügung steht. Zum Besuch des Kinos genauso, wie zum Besuch beim Arzt oder zum Kaffee mit Freunden in einem hoffentlich barrierefreien Kaffeehaus, genauso selbstverständlich auf dem Weg in die Schule. Diese umfassende persönliche Assistenz umzusetzen, glaube ich, wird einer der ganz großen Herausforderungen in der Umsetzung und in der Verwirklichung dieser Konvention. Vor allem klarzumachen, dass das eine Bereicherung für alle ist und nicht nur für Menschen mit Behinderungen. Für jene, die innerlich schon au schreien und sagen, wer soll das alles finanzieren. Denken Sie daran, dass persönliche AssistentenInnen sozialversicherungsrechtlich abgesichert ArbeitnehmerInnen sind. Persönliche Assistenz ist in jenen Ländern, in denen sie schon umgesetzt ist, einer der größten Arbeitgeber überhaupt. Wenn Sie die Hoffnung haben, dass ich schon fertig bin, dann muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. 

Ich komme zu meiner nächsten Folie und die ist nicht ganz barrierefrei und ich stehe dazu. Aber es war mir ganz einfach wichtig, dass großes Spektrum dessen aufzutun, was es bedeutet barrierefreie und inklusive Menschenrechte zu haben. Ich habe hier aufgelistet der Reihe nach politische Partizipation, Meinungsfreiheit, selbstbestimmt Leben, persönliche Assistenz, Geschäftsfähigkeit, Bildung, Familienleben, Privatsphäre, Gesundheitsversorgung, soziale Sicherheit und von mir erwähnten Sport, Zugang zur Justiz, das Recht auf eine geheime Wahl, den Schutz vor Gewalt und das Recht auf Leben. Das sind nur einige der insgesamt 50 Artikel, die diese Konvention hat. Was mir wichtig ist zu betonen, dass, das jede dieser Rechte eine inklusive und eine barrierefreie Komponente und eine barrierefreie Dimension hat. Politische Partizipation bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlich in die politischen Prozesse inkludiert werden. Nicht nur wenn im Parlament ein relevantes Gesetz beschlossen wird, sondern auf allen Ebenen. Gemeindeebene, Ortsebene genauso, wie Länderebene. Die Parteien und genauso wie Vereine, Gewerkschaften, genauso wie andere Interessenvertretungen. Aber diese Dimension von politischer Partizipation ist nur eine. Da heißt es z.B.: auch das Recht auf eine geheime Wahl. Wie zuletzt bei der Wahl der österreichischen Hochschülerschaft. Die Dimension Meinungsfreiheit. Es ist schön, dass der Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember, eine Untertitelung der parlamentarischen Sitzungen erfolgen wird. Ich möchte allen Beteiligten sehr herzlich danken. Ich halte das für eine wichtige Initiative und für einen großen Schritt in die richtige Richtung. Denn das ist nur eine Dimension, wenn es um Meinungsfreiheit geht, dass Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlich Informationen erhalten können, so wie das die Menschen der gesellschaftspolitischen Mitte völlig selbstverständlich tun. Meinungsfreiheit bedeutet eben auch die Umsetzung der kommunikativen Barrierefreiheit sicherzustellen, dass mit Menschen mit Behinderungen kommuniziert werden kann. Sei es durch Gebärdensprachdolmetschung, sei es durch Brailledokumente, sei es durch Assistenz für Menschen, die Kommunikationsschwierigkeiten haben. Als 3. habe ich erwähnt, selbstbestimmt Leben, wie von mir schon ein weinig ausgeführt. Ich halte das für eine zentrale Bestimmung dieser Konvention, sicherzustellen, dass jede und jeder Mensch mit Behinderungen, das machen kann, was er sie oder er am besten kann und was er und sie möchte. Persönliche Assistenz wird ein Menschenrechtsthema werden müssen, wenn wir es mit der Umsetzung dieser Konvention ernst meinen. Eine umfassende persönliche Assistenz ist der Schlüssel sicherzustellen, dass das Leben und dass der Alltag für Menschen mit Behinderungen barrierefrei und inklusiv ist. In diesem Kontext möchte ich ganz kurz eingehen auf die Frage von Geschäftsfähigkeit. Das Recht auf Geschäftsfähigkeit zu haben und das Recht dieses zu üben, das ist ein Menschenrecht. Das entnehmen wir der Frauenrechtskonvention, die auf dieses Thema auch eingehen musste, weil viele Frauen weltweit ihres Rechts auf Geschäftsfähigkeit beraubt werden. Geschäftsfähigkeit für Menschen mit Behinderungen muss eine Selbstverständlichkeit werden. Wir müssen wegrücken von der Idee, dass Menschen mit Behinderungen nicht selbst entscheiden können, was sie wollen und hin zu einer selbstbestimmten Entscheidung von Menschen mit Behinderungen, die dabei unterstützt werden, von einem Netzwerk von persönlichen AssistentInnen und nach Möglichkeiten nicht von Sachwalterschaft und ähnlichen Institutionen. Damit möchte ich nicht gesagt haben, dass Sachwalterschaft per se abgeschafft werden muss. Aber ich glaube, dass wir alle gefordert sind, Sachwalterschaft auf das absolute Minimum herunterzufahren und viel dazu zu tun, dass Menschen mit Behinderungen ihre eigenen Entscheidungen unterstützt und durch Netzwerke fällen können. Ich halte es für ein wichtigen Moment, um Bewusstseinsbildung zu schaffen, um sicherzustellen, dass klarer wird und deutlicher wird, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte PartnerInnen in der Mitte der Gesellschaft sind. 

Ich erlaube mir als nächstes Thema Bildung anzusprechen und die Frau Nationalratspräsidentin hat es vorher schon erwähnt, dass es da Reformbedarf gibt. Gerade wenn man hört, dass es Arbeitsgruppen gibt, die Reformen diskutieren im Bereich Sonderschulen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, dass es mit der Konvention konform geht. Ich glaube, es ist ein Vorteil für uns alle, wenn wir sicherstellen, dass Kinder mit Behinderungen, aber auch Erwachsene mit Behinderungen, die dem lebenslangen Lernen verpflichtet sind, die Möglichkeit haben, mit allen gemeinsam zu lernen. Ein Recht auf ein Familienleben, das ist ein Bereich in dem Vorurteile wohl so stark sind, dass man manchmal daran zweifelt, ob man sie überhaupt überwinden kann. Sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben zu heiraten und Kinder haben können und diese auch selbst großzuziehen. Es sind nur einige der Aspekte, das Recht auf Familienleben und was mir spontan einfällt dazu, die Privatsphäre und die Dimension des Datenschutzes für Menschen mit Behinderungen mit dem oft besonders sorglos umgegangen wird. 

Die Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht, das wissen wenige. Österreich bekennt sich offiziell seit 1978, also seit mehr als 30 Jahren zum Menschenrecht auf den höchsten Standards der Gesundheitsversorgung. Nur weil das nicht bewusst ist, heißt das nicht, dass es kein Menschenrecht ist. Ich darf daher betonen, dass die Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht ist. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiges Ziel und muss ein wichtiges Ziel sein und auch um zu verhindern, dass Menschen mit Behinderungen weitere Beeinträchtigungen erhalten, weil es keine adäquate Gesundheitsversorgung gibt. In diesem Kontext ist es mir wichtig zu betonen, dass es Zugang geben muss zu Versicherungen und zu Lebensversicherungen, weil das so ein großes Problem ist, spricht die Konvention das explizit an. 

Ein anderes Thema, das mir ein großes Anliegen ist, ist der Zugang zu sexual- und reproduktiv- Medizin. Das ist ein Bereich, wo Menschen korrespondierend mit der Verletzung auf das Recht auf Familienleben sehr oft exkludiert und marginalisiert werden. Die soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht und findet sich in der Konvention im Artikel 28. Auch hier ein umfassender Schutz von Menschen mit Behinderungen z.B.: in der Frage von Beschäftigungstherapie und Absicherung von Menschen mit Behinderungen, die im Arbeitsmarkt inkludiert sind. Aber auch ganz grundsätzlich die Frage, wo ist die Grenze dessen, dass Menschen mit Behinderungen Assistenz brauchen finanzieller Art, um selbstbestimmt Leben zu können und wo beginnt Pflege und Pflegefürsorge usw. die für alle Menschen gleich gelten muss und nicht nur für Menschen mit Behinderungen erhältlich sein soll. 

Das Recht auf Sport. Das erklärt sich dadurch, dass jene Menschen, die in den Verhandlungen das Recht vehement so gefordert haben, darin so unglaublich engagiert waren. Diese Menschen haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie Sie merken. Menschen mit Behinderungen müssen in Sport inkludiert werden. Auch wenn die Paralympischen Spiele eine schöne Idee sind, aber es müssen die Paralympischen Spiele abgeschafft werden, denn es braucht Olympische Spiele für alle. Es braucht eine Europameisterschaft für alle und keine segregierenden oder exkludierten Sportveranstaltungen auf professioneller Ebene. Genauso wie im lokalen Bereich wie etwa lokale Fußballklubs, lokale Tennisspielklubs und ich möchte auch keine Sportart diskriminieren, aber ich lasse es mit den beiden bewenden. Ein Kollege von mir lebt in Indien und Kricket spielt. Das ist eine Ballsportart, die gerade im asiatischen Raum sehr verbreitet ist und für blinde Menschen organisiert wird. 

Wichtig ist auch der Zugang zur Justiz. Auch Menschen mit Behinderungen haben Berührung mit der Justiz. Diese muss barrierefrei sein und es muss ein Dolmetscher vorhanden sein für Menschen mit Behinderungen. Auch Richterinnen und Richter müssen geschult sein im Umgang mit Menschen, die z.B.: kommunikative Schwierigkeiten haben. Da gibt es sehr schöne Beispiele aus den Konventionsverhandlungen in dem eine Diplomatin 20 Wörter vorgelegt bekommen hat und als Zeugin einvernommen worden ist in einer „Verhandlung“. Auf die Frage, „wo waren Sie als der Schuss fiel?“, mit den 20 Wörtern antworten sollte, die auf diesem Blatt waren. Leider war keines der 20 Wörter auch nur ein Aufhänger, um eine Antwort zu geben. Das als Beispiel dafür, wie man Kommunikation und kommunikative Barrierefreiheit in der Justiz sicherstellen muss. Als Randbemerkung noch die Notwendigkeit, dass der Zugang zur Justiz auch die Barrierefreiheit von Gefängnissen erforderlich macht. 

Die geheime Wahl, die habe ich bereits erwähnt. Wichtig ist mir auch der Schutz vor Gewalt. Gewalt ist ein gesellschaftspolitisches Grundlagenthema. Leider ist es so, dass Schätzungen zu Folge, die Gewalt an Frauen in Österreich im Jahr 2006 mindestens 76 Millionen Euro gekostet hat. Gewalt ist ein Thema, das sich durch alle gesellschaftspolitische Schichten zieht. Es ist eines, das gerade Menschen mit Behinderungen betrifft, weil sie oft keine Stimme haben und weil sie oft übersehen werden. Ich halte es für ein dramatisches, wichtiges Menschenrechtsthema auch über den Bereich von Menschen mit Behinderungen hinaus. Ich möchte betonen, dass es dazu in der Konvention umfassende Vorkehrungen gibt. So auch die Notwendigkeit, eigene Behörden zu haben und Institutionen zu haben, die überwachen, dass Menschen mit Behinderungen vor Gewalt geschützt werden. Das ist Artikel 16, Abs. 3 der Konvention. 

Nachdem mir die Zeit ein wenig davon galoppiert. Ganz kurz zu dem Recht auf Leben. Nachdem es in Österreich keine wirkliche Umsetzung der Rechte im sozialen und wirtschaftlichen Bereich gibt, also das Recht auf Nahrung, Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit als Menschenrechte. Es heißt, es fehlt einfach das Bewusstsein, was es alles braucht, um ein adäquates Leben zu gestalten. Es ist mir wichtig zu betonen, dass diese Dimension in der Konvention auch verankert ist. Das Recht auf Leben verstanden als eine Unterstützung in allen Lebensbereichen, die es einem ermöglichen, so zu leben wie man möchte, und eben ausreichend Nahrung zu haben und eine Wohnung zu haben, die dichte Fenster hat und die nicht feucht ist. Ich weiß, dass das Recht auf Leben bisweilen ein wenig anders verstanden wird, aber das ist die menschenrechtliche Dimension dieses Rechts. 

Damit glaube ich, bin ich soweit am Ende meiner Ausführungen. Ich möchte abschließend noch einmal sehr herzlich den beiden Gebärdensprachdolmetschern danken, für die Unterstützung in der kommunikativen Barrierefreiheit. Ich darf noch einmal sehr herzlich für die Einladung hierher danken und wünsche Ihnen in der Diskussion der Umsetzung dieser Konvention alles Gute. Eines wollte ich noch sagen, der Sektionschef Pallinger hat erwähnt, dass es nächstes Jahr einen Staatenbericht geben wird zur Umsetzung dieser Konvention durch die Regierung. Die Zivilgesellschaft ist gefordert zu dieser Frage Stellung zu beziehen. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass Sie in diesem Jahr, das jetzt beginnt von 3. Dezember 2009 bis 3. Dezember 2010, sie die Möglichkeit haben und Sie die Möglichkeit auch nutzen können Ihre Meinung über die Umsetzung dieser Konvention da kund zu tun. Als Einzelpersonen und als individuelle Organisationen, aber eben auch als Interessensverbände wie es steht um die Umsetzung dieser Konvention in Österreich. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute.
Mag. Michael Chalupka
Herzlichen Dank, Frau Mag.a Marianne Schulze für die engagierte Expertise. Ich glaube, es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Expertise nicht nur dann gelingen kann, wenn man Distanz zum Objekt hat über das man als Expertin spricht, sondern wenn man auch Partei ergreift für den Gegenstand und hier für die UN-Konvention und die Menschenrechte, herzlichen Dank. 
Mag.a Marianne Schulze hat den Zivilgesellschaftsbericht erwähnt. Wir werden auch die Gelegenheit zur Diskussion haben, noch nicht jetzt, sondern am Nachmittag in den Workshops. Das ist wichtig, dass Sie das wissen, wenn Ihnen eine Frage oder ein Beitrag auf der Zunge brennt. Die Ergebnisse der Diskussionen werden dann auch in diesen Zivilgesellschaftsbericht einfließen, der zum 2-jährigen Bestehen der Konvention in Österreich übergeben werden wird, spätestens am 26. Oktober 2010. Das heißt die Ergebnisse dieser Veranstaltung sind nicht verloren, sondern kommen dort hinein. 
Eines hat Frau Mag.a Schulze schon erwähnt, sie hat es sehr freundlich ausgedrückt. Sie hat gesagt, das föderale Österreich ist manchmal ein bisschen ein Problem. Wir wissen, dass das manchmal ein bisschen mehr ist als ein bisschen ein Problem. 
Franz Wolfmayr wird uns jetzt einführen in die Umsetzung auf Länderebene. Franz Wolfmayr wird zeigen, wie sich die UN-Konvention auf die einzelnen Bundesländer auswirkt und wie die Bundesländer damit umgehen. Er ist Präsident des Dachverbands „Die steirischen Behindertenhilfe“ und Vizepräsident des European Association of Service Providers for persons with disabilities. Es ist lang und die Abkürzung ist auch nicht kurz und eher EASPD ist ein Dachverband von Dienstleistern im Sektor der Arbeit für Menschen mit Behinderung. Ich darf Sie bitten, Herr Franz Wolfmayr.
Franz Wolfmayr
Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst einmal herzlichen Dank, dass Sie einem Vertreter aus einem Bundesland die Gelegenheit geben, hier das Wort zu ergreifen. Ich werde es sehr parteilich als Interessenvertreter tun, ich bin seit etwa 15 Jahren auch in dieser Funktion im Bundesland Steiermark tätig. Das ist nicht immer einfach, das kann man auch daran sehen, dass es derzeit, glaube ich, nur in zwei Bundesländern wirklich starke Interessenvertretungen gibt. Ich vertrete in der Steiermark den Dachverband Die Steirische Behindertenhilfe. Dieser Dachverband setzt sich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen und hochwertiger Dienstleistungen ein. Rahmenbedingungen sind Gesetze, Richtlinien und sonstige Prinzipien, wie sie heute schon genannt wurden, wie etwa Barrierefreiheit. 

Der Dachverband umfasst derzeit 55 Mitgliedsverbände und ist in zwei Interessensgemeinschaften gegliedert: 

· die Interessengemeinschaft Selbstvertretung und 

· die Interessengemeinschaft Dienstleistung. 

Ich möchte hier auf strategische Fragen der Umsetzung der UN-Konvention in den Ländern eingehen, daher habe ich diesen Dachverband etwas ausführlicher präsentiert. Das deshalb, weil ein erstes wesentliches Element der Umsetzung der UN Konvention ist, dass es starke Interessenvertretungen auch in den Ländern gibt, die die Partner und Ansprechpersonen der öffentlichen Verwaltung, der Politik und der Öffentlichkeit zum Thema UN-Konvention sein müssen. Alle Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass politische Entwicklungen nur dann in Gang kommen, wenn die Interessen der Menschen mit Behinderungen und der Dienstleistungsorganisationen, die für sie tätig sind, gut repräsentiert sind. Nur wenn diese gut organisiert sind und im Interessenausgleich untereinander ihre Ziele verfolgen, gelingen die notwendigen Veränderungen. 

In meinem Beitrag 

· werde ich zuerst generelle Vorbemerkungen machen, 

· Ihnen dann Botschaften von drei ausgewählten Vertreterinnen aus dem Sektor der Behindertenarbeit übermitteln, um damit Prioriäten zu setzen und 

· gehe dann auf die Verpflichtungen der Bundesländer und die Vorschläge für die Umsetzung in die Bundesländern ein. 

Generelle Vorbemerkungen: 

Es wurde schon mehrfach angesprochen und ist nicht nur ein österreichisches Thema: 

1. Internationale Vereinbarungen werden in Österreich oft nicht aktiv verbreitet und umgesetzt. Ihre Verbreitung obliegt wie so oft den Interessensvertretungen. 

Internationale Vereinbarungen werden oft nicht gelesen. Das hat auch oft damit zu tun, das sie eine eigene Sprache haben. Auch die europäischen Dokumente haben eine ganz spezielle Sprache, die man nur ganz schwer verstehen kann, wenn man nicht wirklich Teil dieser Europäischen Diskussion ist. So ist es auch mit der UN-Konvention. 

2. Eine 2. Vorbemerkung bezieht sich auf meine Erfahrung aus der Arbeit als Europäischer Interessensvertreter. Diese Erfahrung ist auch auf die UN-Konvention umzulegen: Die Kommunikation der internationalen Organisationen richtet sich naturgemäß an die Bundesregierungen. Sie richtet sich also an die nationale Ebene und sie richtet sich nicht an die Regierungen der Bundesländer. Das führt sehr oft dazu, dass Bundesländer - und bei der UN-Konvention war das ganz deutlich zu sehen - oft ein bis zwei Jahre brauchen, bis sie überhaupt bemerken, dass hier etwas zu tun ist. 

Im Folgenden habe ich Botschaften von ausgewählten Persönlichkeiten zusammengestellt, um Prioritäten zu setzen, was die UN-Konvention für diese Personen bedeutet. In EASPD, dem Europäischen Dachverband der Dienstleistungsorganisationen für Menschen mit Behinderung haben wir für unsere Mitgliedsorganisationen die UN-Konvention in ihrer Bedeutung für die Organisationen dargestellt und dazu Personen auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Interessen befragt. 

Frau Schulze hat es angesprochen, die Konvention soll den Diskussions- und Entwicklungsprozess der Länder starten. Das heißt also, man muss entscheiden, was denn zuerst zu tun ist und was am dringlichsten zu tun ist unter Beachtung der Unteilbarkeit der Menschenrechte. 

Wir haben hier Gary Boolay gefragt, er ist ein langjähriger Vertreter einer People First Gruppe aus England. 

Aus seiner Gruppe kommt die Aussage: 

Für ein besseres Leben benötigen Menschen mit Behinderungen eine Wohnung, einen Beruf und Karrieremöglichkeiten, benutzbare Verkehrsmittel, Beziehungen, sowie Bildung und Ausbildung. Das ist eine klare Schwerpunktsetzung. Warum ich das hier betone ist, diese Schwerpunktsetzungen müssen auch in den Bundesländern und in den Gemeinden getroffen werden. 

Gary Boolay, sagt dann weiter, was Behörden tun können, wie sie Menschen mit Behinderungen in der Erlangung ihrer Rechte unterstützten können: 

Durch eine strukturierte Zusammenarbeit mit ihren Selbstvertretungsorganisationen. Es ist hier schon mehrfach angeklungen, Menschen mit Behinderungen müssen eingebunden werden in die Entwicklungsprozesse. Aber unserer Erfahrung nach, muss das auf strukturierter Basis geschehen. Eigentlich sollten wir davon ausgehen, dass in allen Landesbehindertengesetzen die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen verankert ist für alle Entwicklungsprozesse nach dem Prinzip des Europäischen Behindertenforums: „Nichts über uns, ohne uns“. 

Behörden können Menschen mit Behinderungen weiters durch die verpflichtende Einbindung in die Planung und in die Evaluierung aller Maßnahmen unterstützen. Weil es bei Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in Österreich praktisch nie passiert möchte ich diesen Kreislauf kurz skizzieren: 

· Planung heißt, ich habe etwas vor und ich setze Mittel ein, um die Vorhaben auch umzusetzen. 

· Am Ende überprüfe ich, ob das herauskommt, was ich mir vorgenommen habe und passe die Maßnahmen an. 

Weiters können Behörden Menschen mit Behinderungen unterstützen durch die Einbindung in die Zusammenarbeit mit Arbeitgeberorganisationen und Verkehrsbetrieben. Gary Boolay und seine Gruppe haben hier eine Schwerpunktsetzung gemacht. Es ist verständlich, Arbeit und Beschäftigung und daher die Repräsentanz in Arbeit und Beschäftigung sind zentrale Lebensbereiche für jeden Menschen. Das gleiche gilt für den öffentlichen Verkehr. 

Wenn Sie daran denken, dass es in Österreich heute Menschen gibt, die in sogenannter Beschäftigungstherapie arbeiten, die nicht dem Arbeitsrecht unterliegen, dann wissen wir, hier ist ein weiter Weg zu gehen. 

Weiters können Sie Menschen mit Behinderungen unterstützen durch die Unterstützung von sozialen Netzwerken. Mit sozialen Netzwerken ist hier sehr unterschiedliches gemeint, wie etwa informelle Netzwerke, aber auch formelle Netzwerke. Es ist eine Verpflichtung der Behörden, auch diese Ressourcen zu unterstützen, denn sonst ist Beteiligung unmöglich. 

Eine weitere Interessengruppe, die wir befragt haben, ist repräsentiert durch Philippa Russel. Sie ist eine ältere Dame, eine Vorkämpferin für die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Sie ist Kommissarin für Behinderten Rechte in Großbritannien. 

Das heißt also, sie steht der Kommission, die die Einhaltung der Menschenrechte der Menschen mit Behinderung in Großbritannien überprüft, vor. 

Sie sagt, auch Familien von Kindern mit Behinderungen stehen oft am Rande der Gesellschaft und ihre Bürgerrechte werden nicht anerkannt. Daher ist es wichtig, dass ihre Organisationen gemeinsam mit denen der Personen mit Behinderung in die Entwicklung und der Evaluierung der Behindertenpolitik eingebunden werden. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Wenn man weiß, dass in Europa mehr als 60 % der Menschen mit Behinderungen zu Hause bei Angehörigen leben und dort unterstützt werden, dann ist das ein Lebensbereich, der natürlich ganz aktiv von der Umsetzung der UN-Konvention mit bedacht werden muss. 

Philippa Russel sagt weiter, Behörden sollten zuhören, um zu erfahren, was Angehörige und Menschen mit Behinderungen brauchen und dann entsprechende Anpassungen und Änderungen vornehmen, um die Lebenschancen der Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Das bedeutet also, zu hören, was Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen zu sagen haben, das bedeutet auch, sich in Situationen begeben, wo man zuhören kann. Ich halte es für sehr wichtig, daran zu arbeiten dass solche Situationen auch formalisiert werden und dass damit Menschen, die politisch tätig sind und Menschen, die hohe Funktionen in der Verwaltung haben überhaupt zuhören können. 

Weiters sagt sie, Menschen mit Behinderungen sind vor Diskriminierungen, Belästigung und negativen Einstellungen zu schützen und es ist sicher zu stellen, dass Vorbeugemaßnahmen getroffen werden, um Missbrauch und Ungleichbehandlung in Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen und anderen Unterstützungen zu vermeiden. 

Das bezieht sich natürlich in Österreich sehr stark auf die Zuständigkeit der Länder. Die Länder sind mit ihren Sozialhilfegesetzen zuständig für die Gewährleistung von Dienstleistungen aller Art, das meint persönliche Assistenz genauso wie andere Dienstleistungen, die ein modernes Dienstleistungswesen für Menschen mit Behinderungen anzubieten hat. 

Weiters sollten Behörden Allianzen bilden, um sicherzugehen, dass ausreichend Ressourcen zur Gewährleistung einer optimalen Teilnahme und zur sozialen Eingliederung zur Verfügung stehen. Wieder sind die Länder zuständig. Wenn Sie aber die Diskussion in den Bundesländern in den letzten Monaten verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass in vielen Bundesländern die Diskussion um Leistungen für Menschen mit Behinderungen derzeit ausschließlich auf der Budgetebene geführt werden und nicht wie es die Konvention verlangt auf der inhaltlichen Ebene der Umsetzung der UN-Konvention. 

Weiters sollten Behörden zusammenarbeiten, um die breite Öffentlichkeit über die wirklichen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen zu informieren: Also Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 

Eine dritte Person, die wir gefragt haben, ist Frau Wallis Goelen, sie hat für die Europäische Kommission die UN-Konvention mitverhandelt. Frau Schulze hat es schon angesprochen, es war das erste Mal, dass auch die Europäische Union an der Entwicklung und Verhandlung einer Konvention mitbeteiligt war. 

Frau Goelen sagt, sowohl die Europäische Gemeinschaft, die durch die Europäische Kommission vertreten wird, als auch ihre Mitgliedstaaten haben definitiv festgelegt, dass die Behindertenthematik ein Menschenrechts- und eine rechtliche Frage ist und nicht mehr länger eine diskrete zu behandelnde soziale Angelegenheit. Das ist eine klare Aussage und unterstreicht die Veränderung, die Frau Schulze mit dem sozialen Modell beschrieben hat. Weiters schützt die UN-Konvention die individuellen Rechte und enthält im Bezug auf den Rechtsstatus von Menschen mit Behinderungen eindeutige Bestimmungen. Ich habe hier einige Bestimmungen ausgewählt, die wieder vorwiegend auch für die Aufgaben und für die Zuständigkeiten der Bundesländer relevant sind. 

Solche Bestimmungen sind freier Zugang zu ihren Rechten. Nichts was Menschen mit Behinderungen betrifft, kann ohne Menschen mit Behinderungen beschlossen werden. Das Fakultativ-Protokoll räumt jeder Person mit Behinderung die Möglichkeit ein, selbst Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist eine sehr wichtige Entwicklung, was den Schutz der individuellen Rechte betrifft. Damit das möglich wird, brauchen wir in den Ländern entsprechende Vorkehrungen. Herr Pallinger hat es in seinem Vortrag vorgeschlagen: Der Monitoringausschuss sollte auch eine Zuständigkeit für die Länder beinhalten. 

Noch einige Punkte, die für die Zuständigkeiten für die Länder relevant sind: Die UN-Konvention verstärkt die Maßnahmen zur Förderung einer eigenständigen Lebensführung von Menschen mit Behinderungen. Nach Ansicht der Dienstleistungsanbieter wird damit ein Übergang zu gemeindenahen Dienstleistungen stattfinden. Eine Entwicklung, die seit 10 Jahren in Gang ist, wird damit durch die UN-Konvention verstärkt:

Große Institutionen sind zu schließen und die Dienstleistungssysteme sind gemeindenah aufzubauen, damit alle Menschen dort, wo sie zu Hause sind, ihr Leben führen können. 

Drei Punkte sind dabei ganz wesentlich: 

1. Dienstleistungen müssen zugänglich sein. 

Unserer Meinung nach ist es nicht akzeptabel, dass es eine Warteliste auf lebensnotwendige Dienstleistungen gibt. Wir haben in Österreich derzeit in manchen Bereichen Wartelisten. 

2. Dienstleistungen müssen leistbar sein. 

3. Weiters geht es um die Qualität der Dienstleistungen. Das hebt Frau Wallis Goelen ganz besonderes hervor: Qualität ohne Individualisierung ist unmöglich. Die Qualitätsentwicklung in Richtung personenzentrierte,  maßgeschneiderte Dienstleistungen, das wird durch die Konvention verstärkt. Was auch noch aus ihrer Sicht wesentlich ist und das spielt sich natürlich vor Ort ab, wo die Dienstleistungen angeboten werden in den Gemeinden und in den Bundesländern: Durch die Konvention wird die Beziehung zwischen den spezialisierten Dienstleistungsanbietern und allgemeinen Dienstleistungsanbietern besonders betrachtet werden. Das bedeutet, die spezialisierten Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderungen werden sich überlegen müssen, ihre Dienstleistungen zu öffnen. Alle Dienstleistungsanbieter werden ihre Dienstleistungen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich machen müssen. 

Jetzt zu den Verpflichtungen der Länder und Vorschlägen zur Umsetzung. Der erste Satz ist klar, die UN-Konvention ist gültiges Recht und daher vom Bund und allen nachgeordneten Körperschaften umzusetzen. Die Länder sind für wesentliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel für Dienstleistungen in allen Lebensbereichen und letztlich im Rahmen der Sozialhilfe für vieles, wo sonst keine Zuständigkeit in österreichischen Gesetzen definiert ist, zuständig. Sie haben daher einen großen Zuständigkeitsbereich, von dem viele Menschen mit Behinderungen direkt betroffen sind. 

Welche Vorschläge gibt es dazu? 

Das erste, was ich anführen möchte, sind bewusstseinsbildende Maßnahmen auf allen Ebenen. Was der Nationalrat hier mit Frau Präsidentin Prammer zugelassen und aktiv unterstützt hat, ist eine bewusstseinsbildende Maßnahme für alle, die hier teilnehmen, aber auch für die Öffentlichkeit, wenn darüber berichtet wird. 

Es ist aber nicht nur eine bewusstseinsbildende Maßnahme, es ist letztlich auch eine wertschätzende Maßnahme. 

Ein gutes Beispiel für Bewusstseinsbildung und Wertschätzung ist z.B. auch die jährliche Konferenz im Rahmen des Europäischen Tags der Menschen mit Behinderung in der Europäischen Kommission in Brüssel: Wenn dort zwei Tage lang alle hohen BeamtInnen der EU-Verwaltung und der zuständige EU Kommissar teilnehmen, zeigt das die Wertschätzung, die den Menschen mit Behinderungen und der Thematik der Gewährleistung ihrer Rechte entgegengebracht werden. 

Ich denke, das ist ein guter Weg und wir sollten das Parlament ersuchen, diese heutige Veranstaltung im Parlament in Wien wie die der EU Kommission jährlich durchzuführen und vielleicht auch noch mehreren Menschen die Gelegenheit geben, hier teilzunehmen.

Einen weiteren Vorschlag richte ich auch an das Parlament aber auch an die Landtage: 

Das Sekretariat der UNO, das Büro des hohen Kommissars für die Menschenrechte hat ein Handbuch für ParlamentarierInnen entwickelt und herausgegeben. Dieses Handbuch sollte eigentlich allen ParlamentarierInnen zur Verfügung stehen. Ich denke, wir sollten das Parlament ersuchen, dieses Handbuch den Nationalratsabgeordneten und den Landtagsabgeordneten zur Verfügung zu stellen. 

Mein dritter Vorschlag ist ganz wesentlich: Es ist die Festlegung der Zuständigkeit für die Umsetzung für die UN-Konvention. Ich habe den Vorsitzenden des UN-Komitees für die Rechte der Menschen mit Behinderung befragt, was seiner Meinung entscheidend für die Umsetzung der Konvention ist. Er hat als eine der Antworten gegeben, die Zuständigkeit für die Umsetzung muss möglichst hoch liegen, also möglichst auf der Ebene des Premierministers. Wenn dazu noch ein Bundespräsident oder ein Königshaus dahinter steht, drückt das eine klare Werthaltung nach außen aus. 

Sonst passiert das, was immer passiert: Soziale Themen werden dem Sozialressort zugeordnet. Damit wird das Thema aus der Mittel des Lebens genommen. 

Mit dieser UN Konvention geht es nicht mehr um das Sozialressort, es geht um alle Ressorts. 

Mein nächster Vorschlag ist, für jedes Bundesland einen Aktionsplan mit einer Strategie und mit ausreichenden Ressourcen für alle Vorhaben zu erstellen. 

Solche Beispiele gibt es, das ist keine Vision. Dänemark hat seit 15 Jahren eine Zuständigkeit in allen Regierungsressorts zum Thema Behinderung. 

Aktionspläne, die mit der Zivilgesellschaft entwickelt werden und die realisierbare Vorschläge mit den notwendigen Ressourcen enthalten, sind auf Ebene der Bundesländer genauso zu entwickeln wie auf der Ebene der Bundesregierung. Das heißt aber auch, es sollte einen nationalen Aktionsplan geben, der im Moment noch nicht sichtbar ist. 

Dazu gibt es den Monitoringausschuss als übergeordnete Kontrollinstanz. 

Die Verantwortung für die Aktionspläne sollte aber schon im Bundesland bleiben. Die regionalen Aktionspläne sollten von den Landtagen beschlossen werden, der Landtag sollte auch regelmäßig einen Bericht über die Umsetzung aus allen Regierungsressorts erhalten. 

Zum Abschluss habe ich auf meiner Folie aus dem erwähnten Handbuch für ParlamentarierInnen noch einige Vorschläge zur Sensibilisierung entnommen. Dieses Handbuch ist eine Fundgrube. Man kann es downloaden oder bestellen. 

Es ist eine Fundgrube für alle, die hier Motoren in der Umsetzung sein wollen. 

· Ein Vorschlag ist, sprechen Sie im Landtag immer dann die UN-Konvention an, wenn es einen Bezug gibt. Und es gibt viele Bezüge. Z.B. müssen Europäische Gesetze aus vielen Ressorts auf ihre Behindertentauglichkeit geprüft werden. Diese Anforderung sollte man auch bei Landes- und bei Bundesgesetzen erheben. 

· Eine weitere Forderung - und ich glaube, das ist in vielen Bundesländern geschehen: überarbeiten Sie die Landesgesetze, damit Sie mit der UN-Konvention übereinstimmen! 

· Diskutieren Sie die Konvention in Arbeitstreffen und Arbeitsbesuchen. Es gibt so viele Abgeordnete, die offizielle Besuche machen. Die UN-Konvention als ein wichtiges Anliegen der Landespolitik sollte hier auch angesprochen werden. 
· Diskutieren Sie die Konvention in Ihren Reden vor Publikum, zum Beispiel zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Es gibt meines Wissens nach in den meisten Bundesländern keine Veranstaltung zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Organisieren Sie Interviews in TV und Radio und schreiben Sie Artikel zur Konvention. 
· Sorgen Sie dafür, dass die Diskussion zur Konvention in einfacher Sprache geführt wird. 
· Sorgen Sie dafür, dass jedes Landtagsmitglied eine Kopie der Konvention und des optionalen Protokolls hat. 
· Halten Sie parlamentarische Anhörungen über die Rechte der Menschen mit Behinderung ab. Das ist ein Weg, den die Steiermark gehen wird. Am 3. Februar wird es eine Enquete über die Umsetzung UN-Konvention im Landtag Steiermark geben. Das kann z.B. der Startschuss für die Entwicklung eines Aktionsplans sein. 
· Und setzen Sie sich dafür ein, dass die Beteiligung von Vertretungsorganisationen für Menschen mit Behinderungen in Angelegenheiten, die sie betreffen, gesichert wird. 
Ich habe versucht über die Umsetzung der Konvention in den einzelnen Bundesländern Informationen zu erhalten. In den meisten Bundesländern gibt es von den Ländern her keine eigenen Veranstaltungen. Die Aktionen, die es gibt, sind fast immer von Nichtregierungsorganisationen und von Interessensvertretungen gestaltet worden. Das heißt, es ist hier viel zu tun. Ich kann nur zu meinem Anfang zurückkommen. Organisieren Sie sich und versuchen Sie über Ihre Landesorganisationen mit den Landtagen und die Landesregierungen im Sinne dessen, was ich hier gesagt habe und was Frau Schulze vorhin über die Konvention generell gesagt hat, tätig zu werden. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Mag. Michael Chalupka
Vielen Dank für die vielen konkreten Hinweise, wie eine Umsetzung gelingen könnte, und auch für die vielen Impulse, die wir annehmen können, vor allem auch an die VertreterInnen der Länder. Vielen Dank Ihnen beiden für die spannenden Vorträge. Es wird genug Stoff für Diskussion geben, die nächste Diskussion findet am Nachmittag statt. 
Ergänzend:

· Power Point Präsentationen Mag. Marianne Schulze und 
Franz Wolfmayr
· Protokolle der Arbeitsgruppen
· ÖKSA-Arbeitsgruppenprotokoll
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